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Kommunale Wärmeplanung

Erstellung eines strategischen Fahrplans für eine 

nachhaltige, möglichst günstige Wärmeversorgung vor Ort

heute

2045
bis 30. Juni 2028 (Kommunen ≤ 100.000)

bis 30. Juni 2026 (Großstädte > 100.000) 

→ Fortschreibung alle 5 Jahre, wenn 

gravierende Veränderungen im 

Gemeindegebiet 
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Gesetzliche Grundlage Bayern

§ 8 Zuständigkeiten: die Gemeinden werden als 

planungsverantwortliche Stelle definiert

§ 9 Vereinfachtes Verfahren: für Gemeinden mit weniger als 

10.000 EW wird das vereinfachte Verfahren definiert

§ 10 Anzeige des Wärmeplans: der Wärmeplan muss 

innerhalb von 3 Monaten nach Beschluss auf einer digitalen 
Plattform des Freistaats Bayern  veröffentlicht werden 

Verordnung zur Ausführung energiewirtschaftlicher Vorschriften 

(AVEn) – Teil 3
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Ablauf
Potenzialanalyse

Energieeinsparung, 

lokale Quellen 

erneuerbarer 

Energien und 

Abwärme

Eignungsprüfung

für verkürzte 

Wärmeplanung in 

Teilgebieten

Beschluss

über Durchführung, 

ggf. gemeinsam mit 

angrenzenden 

Gemeinden 

(Kurz-ENP)

Bestandsanalyse

Aktueller 

Wärmebedarf, 

Heizsysteme, 

Gebäudeklassen,

Energieinfrastruktur 

Zielszenario

Entwicklung 

Wärmebedarf 

& Klimaneutrale 

Wärmeversorgung 

des Gebiets im Jahr 

2045

Voraussichtliche
Wärmeversorgungs-

gebiete

Räumlich aufgelöste 

Darstellung für 

betrachtete Teilgebiete 

2030; 2035; 2040

Umsetzungsstrategie

Entwicklung von 

konkreten Maßnahmen 

und Zeitplan

Abschluss

Dokumentation

Veröffentlichung

Verstetigung



7• Einzelne Prozessschritte können gem. § 14 Abs. 4 WPG ausgelassen 

werden

• Kann dort wo kein Wärmenetz oder Gasnetz besteht, zur Anwendung 

kommen

• Richtet sich besonders an Kommunen, deren 

Gemeindegebietsstruktur mehr für eine dezentrale Wärmeversorgung 

spricht
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Verkürztes Verfahren

→ Ein vom Wirtschaftsministerium bereitgestelltes Kurzgutachten gibt Orientierung, 

ob sich das Gemeindegebiet für die verkürzte Wärmeplanung eignet

→ Ein Leitfaden und Musterleistungsverzeichnis für die betroffenen Kommunen 

steht zum Download zur Verfügung auf: 

https://www.stmwi.bayern.de/energie/energiewende/kommunale-

waermeplanung-in-bayern/

https://www.stmwi.bayern.de/energie/energiewende/kommunale-waermeplanung-in-bayern/
https://www.stmwi.bayern.de/energie/energiewende/kommunale-waermeplanung-in-bayern/
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• Ist eine generelle Vereinfachung des Planungsprozesses (z. B. reduzierte 

Ergebnisdarstellung und Methodik) 

• Vereinfacht die Darstellung der Ergebnisse und das methodische 

Vorgehen und reduziert die Komplexität, auf vereinzelte 

Datenerhebungen wird verzichtet.

• Prozesse werden verringert und standardisiert
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Vereinfachtes Verfahren für Gemeinden unter 
10.000 Einwohner

→ ob und in welcher Ausprägung das vereinfachte Verfahren genutzt werden soll, 

liegt in den Händen der Gemeinden

→ Kann neben dem verkürzten Verfahren zur Anwendung kommen 

→ Leitfaden und Musterleistungsverzeichnis zum Download hier: 

https://www.stmwi.bayern.de/energie/energiewende/kommunale-

waermeplanung-in-bayern/

https://www.stmwi.bayern.de/energie/energiewende/kommunale-waermeplanung-in-bayern/
https://www.stmwi.bayern.de/energie/energiewende/kommunale-waermeplanung-in-bayern/
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• Kommunen erhalten einen pauschalen Ausgleich für 
Gutachtenkosten und Verwaltungskosten → pauschalisiert 

nach Einwohnerzahl

• Wichtig: keine Doppelförderung von ZUG-Gutachten

• Für die Auszahlung der Kostenerstattung ist das Bayerische 

Landesamt für Maß und Gewicht (LMG) zuständig. 

Auszahlung erfolgt in zwei Tranchen, zu Beginn der 

Wärmeplanung auf Antrag der Gemeinde sowie nach 

Einreichung des erstellten Wärmeplans. 

10

Kostenerstattung in Bayern
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Kostenausgleichsmodell Bayern – Gemeinden 
mit Wärmeplanungspflicht

562.000,00 

362.000,00 

262.000,00 

201.100,00 

122.600,00 

88.200,00 

52.100,00 

41.000,00 

34.800,00 

 > 500.000

250.000 - 500.000

100.000 - 250.000

45.000 - 100.000

10.000 - 45.000

7.500 - 10.000

5.000 - 7.500

2.500 - 5.000

< 2.500
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Ausgleichszahlungen kommunale Wärmeplanung für 

Kommunen

Kostenerstattung in €
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Kostenausgleichsmodell Bayern – Gemeinden mit 
bestandsgeschütztem Wärmeplan (ZUG Förderung)

25.500,00 

25.500,00 

25.500,00 

23.200,00 

19.700,00 

16.700,00 

13.100,00 

9.600,00 

9.600,00 

 > 500.000

250.000 - 500.000

100.000 - 250.000

45.000 - 100.000

10.000 - 45.000

7.500 - 10.000

5.000 - 7.500

2.500 - 5.000

< 2.500
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Verwaltungskostenpauschale 

Kostenerstattung in €
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Datenquellen 

• Energie-Atlas Bayern

• Geoportal Bayern

• Kehrbuchdaten als GIS-Daten (LfStat)

• Gebäudescharfe Wärmebedarfskarten für das jeweilige 

Gemeindegebiet
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Leitfaden und  Musterleistungsverzeichnis für 

vereinfachtes/verkürztes Verfahren

Jede bayerische Gemeinde erhält ein Kurzgutachten über den 

Stand der Wärmeplanung im Gemeindegebiet über SecureBox

Geodatenbasiertes Datenpakete für das jeweilige 

Gemeindegebiet

Kurz ENPs (Förderung für Konvoiverfahren) und

Informationsveranstaltungen in jedem Regierungsbezirk

14

Unterstützung durch den Freistaat



Kontakt

05.06.2025

C.A.R.M.E.N. e.V.

Daniela Probst

09421 / 960-346
dp@carmen-ev.de
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